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Verfahrensfreie Vorhaben müssen – wie alle anderen Vorha-
ben auch – den baurechtlichen und sonstigen öffentlich-recht-
lichen Vorschriften entsprechen. Ein baurechtliches Verfahren 
ist in der Regel nicht erforderlich. Die verfahrensfreien Vor-
haben ergeben sich aus dem Anhang von § 50 Landesbauord-
nung (LBO). 

Beispiele:
 
• Gebäude ohne Aufenthaltsräume, Toiletten oder Feuerstät-
ten, wenn die Gebäude weder Verkaufs- noch Ausstellungs-
zwecken dienen. Im Kommunen-Innenbereich gilt das für 
Gebäude bis zu 40 Kubikmeter, im Außenbereich (Er-
klärung siehe unten) liegt die Grenze bei 20 Kubik-
metern Brutto-Rauminhalt. 

• Vorbauten ohne Aufenthaltsräume, im Innenbereich 
bis 40 Kubikmeter Brutto-Rauminhalt.
 
• Öffnungen in Außenwänden 
und Dächern von Wohngebäu-
den und Wohnungen. 

• Stellplätze bis 50 Qua-
dratmeter Nutzfläche je 
Grundstück im Innenbereich. 
 
• Gartenhäuser in Gartenhausgebieten.
 
• Schutzhütten und Grillhütten für Wanderer, wenn die Hütten 
jedermann zugänglich sind und keine Aufenthaltsräume haben. 
 
• Unbefestigte Lager- und Abstellplätze bis 500 Quadratme-
ter Nutzfläche, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Be-
trieb dienen.

? Was ist der Unter-
schied zwischen 
Außenbereich und 
Innenbereich?

Außenbereich ist alles, was nicht durch einen Bebau-
ungsplan oder eine sonstige Satzung überplant ist und 
was nicht Bestandteil eines im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteils ist.

Gut zu wissen ...!
Vor dem Bau Bescheid bekommen
Vor dem Kauf eines Grundstücks oder vor dem Einreichen der Genehmigungsunterlagen für 
verfahrensfreie oder genehmigungspflichtige Bauvorhaben kann ein Bauvorbescheid be-
antragt werden, der zur Klärung konkreter Einzelfragen dient. Dazu müssen ein Lageplan, 
Baubeschreibung und Skizzen eingereicht werden. Anhand dieser Unterlagen trifft die un-
tere Baurechtsbehörde, also die Gemeindeverwaltung oder das Landratsamt, eine verbind-
liche Entscheidung über diese konkreten Einzelfragen (z. B.: Höhe des Gebäudes). Dieser 
Bauvorbescheid ist drei Jahre gültig und kann um weitere drei Jahre verlängert werden. 
Für Bauherren hat dieses Verfahren den Vorteil, dass kritische Vorfragen frühzeitig geklärt 
werden können.

Sonderfall denkmalgeschützte Gebäude
Bauliche Veränderungen an einem denkmalgeschützten Gebäude werden genehmigt, wenn 
sich dessen Gesamtbild nur unerheblich oder vorübergehend verändert. Außerdem be-
rücksichtigen die Behörden besondere Gründe des Gemeinwohls bei der Genehmigung. 
Je nach Bedeutung des Denkmals können daher auch Veränderungen an Gebäuden in un-
mittelbarer Nachbarschaft genehmigungspflichtig sein. Für verfahrensfreie Bauvorhaben 
muss eine Genehmigung bei der unteren Denkmalschutzbehörde eingeholt werden. Diese 
ist – abhängig vom Ort – die Stadtverwaltung oder das Landratsamt. Für genehmigungs-
pflichtige Bauvorhaben muss der Antrag bei der jeweiligen Baurechtsbehörde (Gemeinde-
verwaltung oder Landratsamt) eingereicht werden, die dann zusammen mit der Denkmal-
schutzbehörde über die Genehmigung entscheidet.

?
Vorbescheid

D e n k m a l

2. Kenntnisgabeverfahren
Beim Kenntnisgabeverfahren ist der Bauherr selbst dafür ver-
antwortlich, dass sein Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entspricht. Das heißt, dass die Baurechtsbehör-
de deren Einhaltung nicht vorab prüft. Vorteil: In der Regel 
kann etwa einen Monat nach Abgabe der Unterlagen mit dem 
Bau begonnen werden. Das Kenntnisgabeverfahren kann für 
alle Bauvorhaben beantragt werden, die nicht verfahrensfrei 
sind, sofern es sich um 

• Wohngebäude,

• sonstige Gebäude bis 7 Meter Höhe (außer Gaststätten),

• sonstige bauliche Anlagen, die keine Gebäude sind,

• Nebengebäude und Nebenanlagen zu den Bauvorhaben
(etwa Garagen) handelt (§ 51 Landesbauordnung).

Sonderbauten wie Schulen und Krankenhäuser sind von dem 
Verfahren ausgeschlossen. Außerdem muss das Bauvorhaben 
in einem Gebiet liegen, für das die Gemeinde einen Bebau-
ungsplan erlassen hat, der die zugelassenen Bauvorhaben ab-
schließend regelt (qualifizierter Bebauungsplan).

Verfahrensablauf:
 
• Der Bauherr reicht die Bauvorlagen bei der Gemeinde ein, 
in der das Baugrundstück liegt. Hierfür sind die öffentlich be-
kannt gemachten Bauvordrucke (LBO-Vordrucke) zu verwenden. 

• Die Gemeinde prüft die Unterlagen auf Vollständigkeit und 
leitet sie – sofern sie nicht selbst untere Baurechtsbehörde ist 
– an die Baurechtsbehörde (etwa das Landratsamt) weiter. Ver-
schiedene Gemeinden haben zudem eine Verwaltungsgemein-
schaft. So befindet sich etwa die Baurechtsbehörde für Hof-
stetten und Fischerbach in Haslach.

• Die Gemeinde benachrichtigt zudem unmittelbare Angren-
zer über das Vorhaben, es sei denn, der Bauherr hat bereits 
deren schriftliche Zustimmung vorgelegt. Auch Eigentümer von 
Grundstücken, die nicht unmittelbar angrenzen, kann die Ge-
meinde benachrichtigen. Bedenken der unterrichteten Grund-
stückseigentümer werden von der Baurechtsbehörde geprüft.

• Der Bauherr muss ggf. Nachweise, etwa zum Schallschutz 
oder zur Standsicherheit einholen, und den Grundriss vor 
Baubeginn von einem Sachverständigen festlegen las-
sen.

• Der Bauherr informiert den Bezirksschornsteinfeger-
meister über technische Daten zur Heizungsanlage.

Unterlagen:

Neben den Antragsformularen 
muss der Bauherr folgende Do-
kumente einreichen:

• Lageplan

• Bauzeichnungen

• Darstellung der Grundstücksentwässerung

• Standsicherheitsnachweis

• Bestätigungen des Entwurfsverfassers und des Lageplan-
fertigers

• Bestätigung des Bauherrn über die Übernahme der Bauherr-
schaft und über die Bestellung eines geeigneten Bauleiters

Kommen für ein genehmigungspflichtiges Bauvorhaben weder 
das Kenntnisgabeverfahren noch das vereinfachte Baugeneh-
migungsverfahren in Betracht, muss die Baugenehmigung im 
Rahmen des umfassenden Verfahrens beantragt werden. Dies 
gilt für Sonderbauten und Gebäude der sogenannten Gebäude-
klasse 4 und 5:

• Klasse 4: Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 Metern und 
Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 Quadrat-
metern.

• Klasse 5: sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer 
Gebäude.

Bis zur Baugenehmigung können mehrere Monate vergehen. 
Ab dem Moment der Vollständigkeit der erforderlichen Unter-
lagen sowie aller Stellungnahmen dauert die Prüfung durch die 
Baurechtsbehörde etwa zwei Monate. 

Verfahrensablauf:
 
• Der Bauherr reicht den Bauantrag mit den Bauvorlagen bei 
der Gemeinde ein. Dazu gehören Lageplan, Bauzeichnungen, 
Baubeschreibung, Darstellung der Grundstücksentwässerung, 
bautechnische Nachweise oder Erklärung zum Standsicher-
heitsnachweis sowie die Bauleitererklärung. Hierfür sind die öf-
fentlich bekannt gemachten Bauvordrucke (LBO-Vordrucke) zu 
verwenden. 

• Die Gemeinde leitet die Unterlagen, wenn sie nicht 
selbst Baurechtsbehörde ist, an die Baurechtsbehör-
de weiter. Die Gemeinde benachrichtigt zudem die 
Angrenzer, es sei denn, diese haben dem Vorhaben 
bereits schriftlich zugestimmt.

• Die Baurechtsbehörde prüft die Bau-
vorlagen innerhalb von zehn Ar-
beitstagen. Sind die Bauvorla-
gen unvollständig oder weisen 
schwere Mängel auf, teilt die 
Behörde mit, welche Ergän-
zungen notwendig sind – 
oder weist den Antrag zu-
rück. Bei Vollständigkeit 
bestätigt die Baurechtsbehörde 
dem Bauherrn den Eingang der Bauvorlagen und teilt ihm den 
voraussichtlichen Zeitpunkt der Entscheidung über den Bau-
antrag mit. 

• Die von der Gemeinde benachrichtigten Angrenzer müs-
sen Einwendungen innerhalb von vier Wochen nach Zustellung 
schriftlich vorbringen. 

• Sobald der Baufreigabeschein – der sogenannte »Rote 
Punkt« – erteilt wurde, kann mit dem Bau begonnen werden.

• Eine Bauabnahme erfolgt nicht in jedem Fall, sondern nur 
dann, wenn die Behörde dies ausdrücklich angeordnet hat; 
Feuerungsanlagen dürfen aber erst nach Bescheinigung der 
Brandsicherheit und der sicheren Abführung der Verbrennungs-
gase durch den Bezirksschornsteinfegermeister in Betrieb ge-
nommen werden.

Beim vereinfachten Baugenehmigungsverfahren prüft die Be-
hörde nur eingeschränkt, ob ein Bauprojekt mit den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften vereinbar ist.  Für die Einhaltung aller 
anderen Regelungen ist der Bauherr selbst verantwortlich. Das 
vereinfachte Baugenehmigungsverfahren kann für alle Bauvor-
haben beantragt werden, für die auch das Kenntnisgabeverfah-
ren möglich wäre (siehe Kasten links).

Anders als das Kenntnisgabeverfahren gilt das vereinfachte 
Baugenehmigungsverfahren sowohl in Innerortslagen als auch 
im Außenbereich, für den es keinen Bebauungsplan gibt.

Verfahrensablauf:
 
• Der Bauherr reicht den Bauantrag bei der Gemeinde ein, 
in der das Baugrundstück liegt. Hierfür sind die öffentlich be-
kannt gemachten Bauvordrucke (LBO-Vordrucke) zu verwenden. 

• Die Gemeinde leitet sie ggf. an die Baurechtsbehörde wei-
ter (siehe auch Kasten links).

• Die Gemeinde benachrichtigt zudem unmittelbare Angren-
zer über das Vorhaben. Auch Eigentümer von Grundstücken, 
die nicht an das Baugrundstück angrenzen, können informiert 
werden. Einwände der Nachbarn werden von der Baurechtsbe-
hörde geprüft.

• Die Baurechtsbehörde prüft vor allem die Vereinbarkeit 
mit dem Bebauungsplan, Abstandsvorschriften und gegebe-
nenfalls andere Bestimmungen (z. B. Naturschutz bei landwirt-
schaftlichen Betrieben).

• Heizungsanlagen dürfen erst in Betrieb genommen werden, 
wenn der Bezirksschornsteinfegermeister die Brandsicherheit 
und die sichere Abführung der Abgase festgestellt hat.

• Erteilt die Behörde den »Roten 
Punkt«, also den Baufreigabeschein und 
die Baugenehmigung, kann mit dem Bau 
begonnen werden.

Unterlagen:

Neben den Antragsformularen 
muss der Bauherr folgende Do-
kumente einreichen:

• Lageplan

• Bauzeichnungen

• Baubeschreibung

• Darstellung der Grundstücksentwässerung

• gegebenenfalls bautechnische Nachweise

• Technische Angaben zu den Heizungsanlagen

Vom Bauantrag zum Spatenstich
Ob Einkaufszentrum, Industriegebäude oder Wohnhäuser 
– in der Ortenau wird kräftig gebaut. Nicht immer läuft 
das geräuschlos ab, sondern sorgt in der Bevölkerung für 
Diskussionsstoff. Was aber passiert, bevor ein Bauprojekt 
genehmigt werden kann? Je nach Art, Größe und Lage eines 

Bauvorhabens gibt es drei verschiedene Verfahren, welche die 
Mittelbadische Presse auf dieser Seite vorstellt. Zuvor kann  
die Gemeinde in einem Flächennutzungsplan grob festlegen, wo 
Wohnhäuser, Industrie, öffentliche Einrichtungen und Versor-
gungsanlagen oder Parks entstehen sollen. Für einzelne  

Gebiete können die Gemeinderäte dann Bebauungspläne be-
schließen. Darin steht nicht nur, für welchen Zweck die Grund-
stücke genutzt werden dürfen, sondern beispielsweise auch, 
welche Größe die Gebäude haben dürfen – oder welcher Anteil 
eines Grundstücks bebaut werden darf.

! Wie lange ist 
die Baugeneh-
migung gültig?

Die Genehmigung erlischt nach Erteilung, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren mit dem Bau be-
gonnen wird oder wenn die Bauausführung nach die-
sem Zeitraum ein Jahr unterbrochen wurde. Die Frist 
kann um jeweils bis zu drei Jahre verlängert werden.

! Nachweis-
pflicht nach 
dem Erneuer-
bare-Energien-
Wärmegesetz

Bei Neubauvorhaben besteht in den meisten 
Fällen eine Nachweispflicht nach dem Erneuer-
bare-Energien-Wärmegesetz des Bundes sowie 
nach der Energieeinsparverordnung.
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§! Zuständigkeit 
überprüfen

Die Bauvorlagen müssen in einfacher Aus-
fertigung bei der Gemeinde eingereicht wer-
den. Ist die Gemeinde nicht selbst Bau-
rechtsbehörde, müssen die Bauvorlagen in 
zweifacher Ausfertigung eingereicht werden.

! Wie lange ist 
die Baugeneh-
migung gültig?

Die Genehmigung erlischt nach Erteilung, wenn 
nicht innerhalb von drei Jahren mit dem Bau be-
gonnen wird oder die Bauausführung nach die-
sem Zeitraum ein Jahr unterbrochen wurde. Die Frist 
kann um jeweils bis zu drei Jahre verlängert werden.
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! Zuständigkeit 
überprüfen

Die Bauvorlagen müssen in zweifacher 
Ausfertigung bei der Gemeinde einge-
reicht werden. Ist sie nicht selbst Bau-
rechtsbehörde, müssen die Bauvorlagen in 
dreifacher Ausfertigung eingereicht werden.

lagevorlage
Bauvorlage

Quellen: Ministerium für Verkehr und Infrastruktur 
Landratsamt Ortenaukreis

BAUANTRAGSTRE I T THEMA

  ALLE BEITRÄGE ZUM THEMA: 
www.bo.de/baugenehmigung


